
Give to AgEcon Search

The World’s Largest Open Access Agricultural & Applied Economics Digital Library

This document is discoverable and free to researchers across the 
globe due to the work of AgEcon Search.

Help ensure our sustainability.

AgEcon Search
http://ageconsearch.umn.edu

aesearch@umn.edu

Papers downloaded from AgEcon Search may be used for non-commercial purposes and personal study only. 
No other use, including posting to another Internet site, is permitted without permission from the copyright 
owner (not AgEcon Search), or as allowed under the provisions of Fair Use, U.S. Copyright Act, Title 17 U.S.C.

No endorsement of AgEcon Search or its fundraising activities by the author(s) of the following work or their 
employer(s) is intended or implied.

https://shorturl.at/nIvhR
mailto:aesearch@umn.edu
http://ageconsearch.umn.edu/


Copyright: www.gjae-online.de

Agrarwirtschaft 50 (2001), Heft 3

136

Vergleichende Untersuchungen
zur Agrarpolitik und zur Ernährunswirtschaft

in Deutschland und Frankreich
Agrarpolitische Interessen Frankreichs und Deutschlands –
Gemeinsamkeiten und Divergenzen
unter sich ändernden Rahmenbedingungen
HEINZ AHRENS und CHRISTIAN LIPPERT   
Agricultural policy interests of France and Germany – similarities
and divergences under changing conditions

The aim of this contribution is to examine how the French and the
German positions on agricultural policy have developed since the
foundation of the EEC and what the driving forces were behind. The
“general consensus” underlying the EEC treaty, and according to
which the common market would be “conquered” by France in the
case of the classical agricultural products, could not be translated
into practice; for what emerged for these products was not a cus-
toms union but a “price support union”. As a consequence French
intra-community agricultural exports had to be redirected to the
world market. Thus initial positive French income transfers via intra-
community trade were transformed into transfers from the EC
budget, an evolution that can be interpreted as a “modification of
the general consensus”. However, this was not to last long either
since the policy of price support, plus the unlimited obligation for
the state to purchase any production surpluses, were bound to
cause increasing budget costs and an aggravation of international
trade conflicts. The fact that in the ensuing discussions on the CAP
France favored price cuts while the Federal Republic pleaded for
quantitative restrictions, is explained with the help of a partial
analysis model. Moreover, the article also explains further diver-
gences between the French and the German agricultural policy posi-
tions. In so doing, account is also taken of (a) the modifications of
the German positions after reunification and (b) the new accents
that have appeared in French agricultural policy after the change in
government in 1997.

Key Words: CAP; agricultural policy; European Union; France; Ger-
many; EEC Treaty; price cuts; quantitative restrictions; agenda 2000

Zusammenfassung
In diesem Beitrag wird untersucht, welche agrarpolitischen Positio-
nen Frankreich und Deutschland seit Gründung der EWG vertreten,
wie sich diese Positionen im Zeitablauf verändert haben und welche
Ursachen hierfür maßgeblich waren. Die „gemeinsame Geschäfts-
grundlage“ des EWG-Vertrages, wonach bei den klassischen Agrar-
produkten der gemeinsame Markt von Frankreich „erobert“ werden
sollte, ließ sich nicht realisieren, da bei diesen Produkten keine
Zollunion, sondern eine „Preisstützungsunion“ entstand. Die resul-
tierende Umlenkung französischer innergemeinschaftlicher Agrar-
exporte auf den Weltmarkt und die damit einhergehende Transfor-
mation positiver französischer Einkommenstransfers über den in-
nergemeinschaftlichen Handel in solche über den EWG-Haushalt
kann als „Modifikation der gemeinsamen Geschäftsgrundlage“ in-
terpretiert werden. Auch diese neue Geschäftsgrundlage war jedoch
nur von kurzem Bestand, da die ihr zugrunde liegende Politik der
Preisstützung mit unbegrenzter staatlicher Ankaufsgarantie wach-
sende Budgetkosten und die Verschärfung internationaler Handels-
konflikte verursachen musste. Die Tatsache, dass in der agrarpoliti-
schen Willensbildung Frankreich für Preissenkungen plädierte, die
Bundesrepublik dagegen für Mengenbegrenzungen eintrat, wird
durch ein einfaches partialanalytisches Modell erklärt. In dem Bei-

trag werden darüber hinaus auch weitere Divergenzen zwischen den
agrarpolitischen Positionen der beiden Länder analysiert. Dabei
wird auch (a) den Modifikationen der deutschen agrarpolitischen
Positionen nach der Wiedervereinigung und (b) den neuen Akzenten
in der französischen Agrarpolitik nach dem Regierungswechsel von
1997 Rechnung getragen.

Schlüsselwörter: Gemeinsame Agrarpolitik; Europäische Union;
Frankreich; Deutschland; Gemeinsame Geschäftsgrundlage; EWG-
Vertrag; Preissenkung; Mengenbegrenzung; Agenda 2000

1 Einleitung

Bei den EU-internen Verhandlungen zur Agenda 2000 hat
sich gezeigt, dass von Deutschland und Frankreich zum
Teil sehr unterschiedliche agrarpolitische Positionen ver-
treten wurden. Die Autoren nehmen dies zum Anlass, der
Frage nachzugehen, welche agrarpolitischen Standpunkte
von den beiden Ländern in der Vergangenheit jeweils ge-
wählt wurden. Darüber hinaus wird versucht, Erklärungs-
ansätze für diese Standpunkte und ihre Veränderungen im
Zeitablauf zu finden.

2 Die „gemeinsame Geschäftsgrundlage“ des EWG-
Vertrages

Bei der Formulierung des EWG-Vertrages herrschte die –
als „gemeinsame Geschäftsgrundlage“ bezeichnete – Vor-
stellung vor, der Gemeinsame Markt werde im Industrie-
güterbereich primär von der Bundesrepublik „erobert“ wer-
den, bei Agrarprodukten dagegen vor allem von Frankreich,
da Frankreich in größerem Umfang über fruchtbare Stand-
orte mit großen Betrieben verfügte (geringere Stückkosten)
(vgl. auch NEVILLE-ROLFE, 1984, S. 69; SCHOLZ, 1998).
Was die Agrarprodukte betrifft, so stand in der Tat zu er-
warten: (1) Die Bildung der Zollunion wird über die An-
gleichung der Agrarpreise in Frankreich (Preisanstieg) zu
einer Erhöhung der innergemeinschaftlichen Agrarexporte
führen und in Ländern wie der Bundesrepublik (Preis-
senkung) zu einer Erhöhung der innergemeinschaftlichen
Agrarimporte sowie zu einer Verminderung der innerge-
meinschaftlichen Agrarexporte. (2) Im Laufe der Zeit wird
die – noch geringe – Produktivität der französischen Land-
wirtschaft besonders rasch ansteigen, so dass Frankreich
sich im innergemeinschaftlichen Preiswettbewerb auf dem
französischen Markt und auf den Märkten der Partnerländer
weiter durchsetzen wird. (3) Die Bildung der Zollunion
wird somit zu einer Verlagerung von Produktion in die Re-
gionen mit den geringsten Grenzkosten, d.h. vor allem nach
Frankreich, führen.
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3 Gefährdung der „gemeinsamen Geschäftsgrundlage“:
„Preisstützungsunion“ statt Zollunion

Diese ursprüngliche „gemeinsame Geschäftsgrundlage“ des
EWG-Vertrages ließ sich, was Frankreich und seine Land-
wirtschaft betrifft, nicht realisieren. Denn für zentrale Ag-
rarprodukte (wie z. B. Getreide, Milch und Rindfleisch)
entstand in Wirklichkeit keine Zollunion, sondern eine
„Preisstützungsunion“ mit für die Landwirtschaft unbe-
grenzter Absatzmöglichkeit zu garantierten Erzeugerprei-
sen. In einer Preisstützungsunion kommt es zwar anfangs
im Zuge der Preisangleichung tendenziell zu gewissen Pro-
duktionsverlagerungen; bei später unterschiedlichen Pro-
duktivitätsentwicklungen erfolgt aber wegen des ausblei-
benden Preiswettbewerbs nicht eine Verlagerung der Pro-
duktion in die kostengünstiger erzeugenden Regionen, son-
dern eine Produktionssteigerung in allen Regionen. Frank-
reich musste deshalb – nachdem es (z.T. auch durch Ver-
drängung von Importen aus Drittländern) auf den Partner-
märkten erhebliche Exporterfolge hatte erzielen können
(THOROE, 1980) – im Laufe der 70er Jahre feststellen, dass
es im gemeinsamen Agrarmarkt keineswegs den „Erobe-
rungszug“ fortsetzen konnte, ja zum Teil sogar auf wichti-
gen Märkten Marktanteile verlor (vgl. auch WILLGERODT,
1983, S. 111 f.).

Das agrarpolitische Instrument der Erzeugerpreisstützung
war besonders von der Bundesrepublik favorisiert worden.
Frankreich hatte ursprünglich stärker auf Wettbewerb ge-
setzt. Als dann die Würfel zugunsten der Preisstützung ge-
fallen waren, hatte Frankreich versucht, die gemeinsamen
Preise, insbesondere den gemeinsamen Getreidepreis, in der
Nähe des (niedrigeren) französischen Niveaus festzusetzen.

Geht man davon aus, dass innergemeinschaftliche Aus-
fuhren zum hohen EG-Preisniveau abgesetzt werden kön-
nen statt zum niedrigeren Weltmarktpreisniveau, so impli-
zieren diese Ausfuhren einen positiven Einkommenstrans-
fer für das Lieferland. Umgekehrt bedeuten gleichzeitig
EG-interne Importe einen negativen Einkommenstransfer
für das Empfängerland. Wie aus Abbildung 1a hervorgeht,
hatte Frankreich anfangs einen positiven (Netto-) Einkom-
menstransfer über den innergemeinschaftlichen Handel, der
aber in der zweiten Hälfte der 70er Jahre drastisch gesun-
ken ist. Dagegen ist für die Bundesrepublik der ursprüng-
lich negative (Netto-) Transfer aufgrund von Importsubsti-
tution und Exportsteigerungen in einen positiven Transfer
umgeschlagen, der im Zeitablauf zunahm.

4 Modifikation der „gemeinsamen Geschäftsgrund-
lage“: Transformation von innergemeinschaftlichen
Handels- in Haushaltstransfers

Es liegt auf der Hand, dass angesichts dieser Entwicklung
ein zunehmender Anteil der wachsenden französischen
Agrarüberschüsse auf dem Weltmarkt abgesetzt werden
musste. Für Frankreich stellte dies zunächst kein Problem
dar, da die notwendigen Exportsubventionen („Export-
erstattungen“) aufgrund des Prinzips der „finanziellen Soli-
darität“ aus dem Haushalt der EG finanziert, d.h. von allen
Partnerländern getragen wurden, bei Fortbestand der in den
Marktordnungen angelegten unbegrenzten Erzeugerpreisga-
rantie (WILLGERODT, 1983, S. 112). Frankreich wurde so-
mit infolge der wachsenden Exporte auf den Weltmarkt im
Rahmen des EG-Haushalts zu einem bedeutenden Netto-

Empfänger. Der Vergleich von Abbildung 1a und 1b zeigt:
Die Umlenkung eines Teils der innergemeinschaftlichen
Exporte Frankreichs auf den Weltmarkt führte dazu, dass
die positiven innergemeinschaftlichen Handelstransfers in
Haushaltstransfers umgewandelt wurden.

Entwicklung der innergemeinschaftlichen
Einkommenstransfers über den innergemeinschaftlichen

Agrarhandel und den Agrarhaushalt, 1976-1981
(Millionen ERE bzw. ECU)
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Anmerkung:  Die Handelstransfers wurden wie folgt berechnet:
        n
TH = ! (pi

s " pi
w) """" (Xi " Mi)

       i=1

mit TH = Transfer über den innergemeinschaftlichen Handel;
pi

s = Stützpreis und pi
w = Weltmarktpreis von Agrarprodukt i (i = 1, ..., n);

Xi = innergemeinschaftlicher Export und
Mi = innergemeinschaftlicher Import von Agrarprodukt i.

Quelle: AHRENS (1984, S. 15).

Abbildung 1

Die Landwirtschaft der Bundesrepublik „profitierte“ von
der genannten EG-Agrarpolitik insoweit, als durch die Er-
zeugerpreisstützung der Wettbewerb zwischen den Agrar-
sektoren der EWG-Mitgliedsländer (gerade auch der Wett-
bewerb mit der französischen Landwirtschaft) erheblich
vermindert war und der innerlandwirtschaftliche Struktur-
wandel in Deutschland verlangsamt werden konnte. Die
Exporterstattungen für die Agrarausfuhren Frankreichs in
Drittländer wurden in erheblichem Maße durch die Bundes-
republik Deutschland, den zweitwichtigsten „Nettozahler“
der Gemeinschaft, mitfinanziert. Wie aus Abbildung 1 her-
vorgeht, nahmen die negativen innergemeinschaftlichen
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Haushaltstransfers der Bundesrepublik im Betrachtungs-
zeitraum deutlich zu. Da sich – wie oben bereits ausgeführt
– gleichzeitig die negativen Einkommenstransfers aus dem
innergemeinschaftlichen Handel in positive transformierten,
hatte die Bundesrepublik keinen Grund, sich zu beklagen.
Sie trug auf diese Weise lediglich zur Kompensation des
Nachteils bei, den Frankreich aus der Tatsache erlitt, dass
die EG – sicher vor allem auch auf deutschen Wunsch – die
Wettbewerbsintensität in der Gemeinschaft gering hielt und
deshalb Frankreich mit seinen wachsenden Exportüber-
schüssen zunehmend auf den Weltmarkt abgedrängt wurde.

Welche agrarpolitischen Strategien wurden damals ver-
folgt? Frankreich drängte in den achtziger Jahren bei den
Diskussionen über die Gemeinsame Agrarpolitik verständ-
licherweise auf die Beibehaltung des agrarpolitischen status
quo, d.h. insbesondere auf die Erhaltung der unbeschränk-
ten – auch für EG-Produktionsüberschüsse geltenden –
Preisgarantie (System der Exporterstattungen) und auf die
Beibehaltung des (von ihm schon in den 60er Jahren durch-
gesetzten (SCHOLZ, 1998)) Prinzips der „finanziellen Soli-
darität“. Mengenbegrenzende Maßnahmen zur Reduzierung
der Überschüsse wurden abgelehnt, da sie die durch Pro-
duktionssteigerungen ermöglichten Agrareinkommens- und
Exporterlössteigerungen beeinträchtigen würden. Agrar-
mentalität und Agrarpolitik Frankreichs waren „produkti-
vistisch“, man setzte auf die Förderung der Leistungsfähig-
keit der Betriebe und stand einem weiteren innerlandwirt-
schaftlichen Strukturwandel positiv gegenüber.
Andere Akzente wurden in der Bundesrepublik gesetzt
bzw. beibehalten. Die Agrarpolitik wurde – insbesondere
im Interesse der süddeutschen Bundesländer mit ihrer
kleinbetrieblichen Struktur und zahlreichen ertragsschwa-
chen Standorten – in gewissem Umfang in den Dienst einer
Erhaltung der Agrarstruktur bzw. einer Verlangsamung des
Strukturwandels gestellt (im Sinne des Leitbildes der „bäu-
erlichen Landwirtschaft“): Die Politik der Preisstützung
verstärkend, war zudem das System der Währungsaus-
gleichsbeträge eingeführt worden. Parallel dazu wurden
Maßnahmen auf EG-Ebene durchgesetzt und/oder in der
Bundesrepublik realisiert, die eine gewisse Stützung kleiner
Betriebe bewirkten („soziales Element der Agrarpolitik“);
zu nennen sind insbesondere die Begrenzung der einzelbe-
trieblichen Förderung auf „landwirtschaftliche” im Gegen-
satz zu „gewerblichen“ Unternehmen (wobei juristische
Personen automatisch als „gewerblich“ eingestuft wurden),
die Festsetzung von absoluten Förderhöchstbeträgen für
den einzelnen Betrieb (z.B. bei der Förderung der Land-
wirtschaft in Berggebieten und bestimmten benachteiligten
Agrarzonen mit Hilfe der Ausgleichszulage) und die Be-
günstigung kleiner Betriebe bei der Einkommensteuer.
Gleichzeitig wurden in Deutschland frühzeitig Maßnahmen
zur besonderen Förderung von Betrieben in bestimmten be-
nachteiligten Gebieten eingeführt und in der EU durchge-
setzt.

5 Der Konflikt zwischen Preissenkung und Mengen-
begrenzung

Bereits in der ersten Hälfte der achtziger Jahre wurde deut-
lich, dass die Politik der Preisstützung mit unbegrenzter
staatlicher Ankaufsgarantie wegen wachsender Budgetkos-
ten und der Auslösung internationaler Handelskonflikte auf

Dauer nicht fortgesetzt werden konnte. Prinzipiell waren
diesbezüglich zwei Strategien möglich: Preissenkung oder
Mengenbegrenzung. Dabei handelte es sich bei der Men-
genbegrenzung aus volkswirtschaftlicher Sicht jedoch le-
diglich um eine „second-best-Lösung“ (LIPSEY und
LANCASTER, 1956).

5.1 Theoretische Analyse

Im Folgenden soll versucht werden, anhand einer partial-
analytischen Betrachtung zu zeigen, dass unterschiedliche
wirtschaftliche Bedingungen zwischen Regionen bzw. Län-
dern auch unterschiedliche agrarpolitische Präferenzen be-
züglich der Alternativen „Mengenbegrenzung“ oder „Preis-
senkung“ zur Folge haben dürften. Dabei wird von der
Grundannahme ausgegangen, den zuständigen Politikern
gehe es ausschließlich – im Hinblick auf die Maximierung
von Wählerstimmen – um die kurz- bis mittelfristige Ma-
ximierung der landwirtschaftlichen Produzentenrente in ih-
rer Region bzw. ihrem Land.

Abbildung 2 gibt für ein bestimmtes Agrarprodukt (z.B.
Zuckerrüben oder Getreide) unterschiedliche Angebotskur-
ven (AD und AF entsprechend den aggregierten Grenzkos-
tenkurven dC/dq) für zwei Regionen (oder Länder) inner-
halb der EU wieder. Es handle sich um Netto-Exportländer
bzw. -regionen. Vereinfachend wird davon ausgegangen,
dass es sich bei diesen Regionen um „kleine Länder“ han-
delt, so dass die im Folgenden diskutierten Stützpreis- und
Mengenänderungen keinen nennenswerten Einfluss auf den
Weltmarktpreis (pw) haben1).

Wirkungen alternativer Stützungsabbauvarianten in zwei
unterschiedlichen Regionen

P

Ps
(1) b

d

(2)

  q k
* qk

q

AD
dC
dq
__ (D)

AF =

=̂

 ^ dC
dq
__ (F)

a

e

cP s*

Pw

Anmerkung: Zur Bedeutung der Symbole vgl. die Ausführungen im Text.

Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung 2

In der Ausgangssituation wird in beiden Regionen (D und
F) die gleiche (durch eine Mengenbegrenzung vorgege-
bene) Produktionsmenge (qk) erzeugt und zum staatlich ga-
rantierten Stützpreis (ps) abgesetzt. Der Zwang zur Begren-
zung der Budgetausgaben und/oder die WTO-Verpflichtun-
gen zum Abbau der internen Stützung machen nun für jede
der beiden Regionen eine Reduzierung des Betrages
                                                                       

1) Mit anderen Worten: die Weltmarktpreiselastizität der mengenmä-
ßigen Importnachfrage ist unendlich (hinsichtlich einer ausführlicheren
Analyse unter Einbeziehung des „Weltmarktes“ vgl. AHRENS und LIP-
PERT, 1996).
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B = (ps –pw) qk

um einen bestimmten Prozentsatz erforderlich. Dies kann
(1) auf dem Wege der Stützpreissenkung (in Abb. 2 von ps
auf ps*) oder aber (2) über weitere obligatorische Mengen-
reduzierungen (in Abb. 2 von qk auf qk*) geschehen, so dass
für die notwendige Verminderung der Budgetbelastung
(#B) gilt:

(1) #B = b + a oder

$%& #B = b + c + d.

Betrachtet man die Verluste an Produzentenrente, dann
wird aus Abbildung 2 unmittelbar ersichtlich, dass es für
eine Region (F), in der zu Weltmarktpreisen produziert
werden kann, in jedem Falle günstiger ist, wenn ein – aus
welchen Gründen auch immer notwendiger – Stützungsab-
bau auf dem Wege der Preisreduzierung erfolgt (Verlust an
Produzentenrente von b+a gegenüber einem – bei einer
weiteren Mengenbegrenzung – Verlust von b +c +d +e = b
+a +e).

Dies gilt umso mehr, wenn davon auszugehen ist, dass –
anders als in Abbildung 2 dargestellt – die Preissenkung in
anderen Regionen mit relativ hohen Grenzkosten u.a. in-
folge des Ausscheidens von Grenzanbietern auch zu Ver-
minderungen der Produktionsmenge führt. In Abbildung 2
träfe dies zu, wenn AD den Stützpreis ps* zwischen den
Stellen qk und qk* schneiden würde. In diesem Fall wäre die
Preissenkung aus der kurzfristigen Sicht der Landwirtschaft
in Region D nach wie vor die ungünstigere Alternative
(zumindest solange c < a), während Region F einen weite-
ren Vorteil dadurch hätte, dass der Stützungsabbau (#B = b
+ a) nun insgesamt etwas geringer ausfallen könnte, um den
vorgegebenen Haushalts- oder WTO-Zwängen zu genügen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten: In einer „Netto-
exportsituation” sollte eine Mengenbegrenzung qk im kurz-
fristigen Interesse der Erzeuger eines „kleinen Landes” so
festgesetzt werden, dass die Kosten des Grenzanbieters
gleich dem Weltmarktpreis sind. Anschließend wäre der
Stützpreis ps so zu wählen, dass eine eventuelle Budgetre-
striktion gerade eingehalten wird. Führt dies zu einer Redu-
zierung des Budgetbetrages B über das notwendige Maß
(#B) hinaus, könnte der Stützpreis sogar angehoben werden
(vgl. AHRENS und LIPPERT, 1996) 2). In der vereinfachten
Darstellung wird deutlich, dass die optimale Strategie zur
Reduzierung von Budgetbelastungen oder der internen
Stützung vom Verlauf der regionalen (oder nationalen) An-
gebotskurven (AD bzw. AF) abhängt.

Mengenbegrenzungen sind für wettbewerbsfähige Be-
triebe, die über eine gute Produktionstechnik und/oder ei-
nen günstigen Standort verfügen, von Nachteil. Wegen der
Praxis der anteiligen Mengenrückführungen in allen Betrie-
ben (z.B. jeder Betrieb hat eine Flächenstillegung von 10 %
vorzunehmen) sind immer auch solche Betriebe von staatli-
chen Kontingentierungen betroffen. Aus der Sicht von
Landwirten, die (ungeachtet ihrer versunkenen Kosten) zu
Weltmarktpreisen produzieren könnten, sind Stützpreis-
senkungen demnach vorzuziehen. Je nach dem, welche Be-
triebskategorien in einer Region (einem Land) dominieren
                                                                       

2) So haben RÉQUILLART und GIRAUD-HÉRAUD (1994, S. 68 f.) mit
Hilfe eines quantitativen Modells zur Zuckermarktordnung gezeigt, dass es
möglich ist, durch eine optimale Reduzierung der Quoten die Produzenten-
rente in verschiedenen EU-Ländern anzuheben. Begrenzend wirkt hierbei
der Ausgabenbetrag im Rahmen der Zuckermarktordnung.

bzw. welche Kostenstrukturen dort vorherrschen, erklären
sich hieraus zumindest teilweise die unterschiedlichen Prä-
ferenzen der jeweiligen regionalen (nationalen) Träger der
Agrarpolitik.

5.2 Agrarpolitische Positionen Frankreichs und Deutschlands

Frankreich war bereits zu Beginn der 80er Jahre, als sich
die hier behandelte Alternative erstmals abzeichnete, vor
allem an Preissenkungen interessiert. Diese Position erklärt
sich weitgehend aus (a) der relativ hohen Wettbewerbsfä-
higkeit seiner Agrarbetriebe innerhalb der EG und (b) der
großen Bedeutung hoher, mengenmäßig nicht begrenzter
Exporte zur Verbesserung der französischen Handelsbilanz
(vgl. auch TREIBER, 1983, S. 66 ff.; PETIT et al., 1987, S. 37
ff.).

Die Bundesrepublik favorisierte demgegenüber eine Bei-
behaltung der Preisstützungspolitik in Verbindung mit
Mengenbegrenzungen (zur Präferenz für die Preispolitik
vgl. auch TREDE und FILTER, 1983, S. 77 ff.). Durch Men-
genbegrenzungen wird der Wettbewerb auf doppelte Weise
abgeschwächt, indem der Preiswettbewerb verhindert und
die Produktionsstruktur zwischen den EG-Ländern zemen-
tiert wird; letzteres jedenfalls bei entsprechender Ausge-
staltung der mengenbegrenzenden Instrumente (Verzicht
auf Handelbarkeit von Quoten; obligatorische Flächenstill-
legung auf betrieblicher Ebene). Diese Position erklärt sich
weitgehend aus einer relativ geringen Wettbewerbsfähigkeit
der deutschen Landwirtschaft (kleine Betriebe, umfangrei-
che Flächen mit geringer Ertragskraft). Darüber hinaus
wurden in der Bundesrepublik Deutschland weitere Maß-
nahmen zur Verlangsamung des agrarstrukturellen Wandels
ergriffen, wie z.B. die Abschaffung der „Förderschwelle“
bei der einzelbetrieblichen Investitionsförderung.

Die unterschiedlichen Positionen Frankreichs und
Deutschlands kamen in den achtziger Jahren u.a. in der ag-
rarpolitischen Diskussion über folgende Aspekte zum Aus-
druck (vgl. zur deutschen Position auch KOESTER, 2000):

– die Reform der Milchmarktordnung: Die Einführung der
Milchquoten im Jahre 1984 dürfte in starkem Maße auf
das Engagement des deutschen Landwirtschaftsministers
zurückgegangen sein (vgl. auch PETIT et al., 1987; BML,
1992a).

– die EU-Agrarreform von 1992: Sie stellt in gewissem
Maße einen „Kompromiss” zwischen den beiden diver-
gierenden Positionen dar. Dabei konnte die deutsche Sei-
te sich zugute halten, die von ihr geforderte (BML, 1991)
Beibehaltung des Milchquotensystems, die Einführung
einer obligatorischen Flächenstilllegung und die – men-
genbegrenzend wirkende – Extensivierungsförderung er-
reicht zu haben (BML, 1992a; BML, 1992b; BML,
1993). Frankreich erreichte gewisse Stützpreissenkungen
und die Beibehaltung des Systems der Exporterstattungen
sowie des Prinzips der finanziellen Solidarität.

– die Erfüllung der Vereinbarung des GATT (Agreement
on Agriculture, 1994): Hierbei ging es immer wieder um
die Frage, auf welche Weise (durch Preissenkung oder
Mengenbegrenzung) die vereinbarte Reduzierung des
Stützungsniveaus realisiert werden sollte. Trotz des in-
zwischen gefundenen Kompromisses über die EU-Agrar-
reform wurden in dieser Frage von Deutschland und
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Frankreich weiterhin divergierende Konzepte verfolgt
(AgE 52/92, Europa-Nachrichten, S. 9).

Auch nach den diesbezüglichen agrarpolitischen Kom-
promissen innerhalb der EU steht Frankreich mengenbe-
grenzenden Maßnahmen weiterhin sehr kritisch gegenüber,
da sie den Produktivitätsvorteilen der französischen Land-
wirtschaft nicht ausreichend Rechnung trügen (RÉQUIL-
LART und GIRAUD-HÉRAUD, 1994, S. 67; DEMAZURE
1999).

Am Rande sei darauf hingewiesen, dass die Politik der
Preissenkungen eigentlich auch für Frankreich wegen sei-
ner umfangreichen ertragsschwachen Regionen ein Problem
darstellen musste, im Hinblick auf einen möglichen späte-
ren Abbau der Preisausgleichszahlungen bzw. Tierprämien.
Das Raumordnungsproblem ist für Frankreich mit seinen
großen, gering besiedelten, peripheren ländlichen Gebieten,
in denen beim Rückzug der Landwirtschaft eine völlige
Entleerung von Menschen droht, wesentlich gravierender
als für die relativ dicht besiedelte Bundesrepublik. Frank-
reich hatte deshalb ein besonderes Interesse an der Einfüh-
rung der Junglandwirte-Förderung sowie der Mutterkuh-
bzw. Mutterschafprämie gehabt und ergänzte dies später
durch eine nationale Grünlandprämie („prime à l’herbe”).

6 Änderungen der deutschen Agrarpolitik nach der
Wiedervereinigung

Nachdem sich die deutsche Agrarstruktur infolge der Wie-
dervereinigung drastisch geändert hatte, musste die Agrar-
politik dieser Änderung Rechnung tragen. Viele der großen
Betriebe hatten ein erhebliches Produktivitätspotenzial.
Hätte man das „soziale Element der Agrarpolitik” (s.o.) und
die damit verbundene Diskriminierung der größeren Be-
triebe beibehalten, so wäre dieses Potenzial gefährdet wor-
den. Eine Fortsetzung der nach Betriebsgröße differenzie-
renden Förderpolitik hätte darüber hinaus verheerende Wir-
kungen auf die Beschäftigung im ländlichen Raum und die
Erhaltung der Kulturlandschaft gehabt.

In dieser Situation musste das Leitbild der „bäuerlichen
Landwirtschaft” modifiziert werden (AHRENS und LIPPERT,
1994a, 1995). Natürlich verläuft eine solche „ideologische
Umorientierung” nicht ohne Friktionen. Sie wurde dadurch
erleichtert, dass sie in zwei Stufen vollzogen wurde:

Auf der ersten Stufe wurde der Verzicht auf die (vorgeb-
lich soziale) unterschiedliche Behandlung verschiedener
Betriebsgrößen primär in den neuen Bundesländern prakti-
ziert. In der Agrarstrukturpolitik wurden dort folgende Ver-
änderungen vorgenommen: (a) Einbeziehung juristischer
Personen in die Förderung; (b) Anhebung des betrieblichen
Maximal-Förderungsbetrages für Umstrukturierungsinves-
titionen der LPG-Nachfolgebetriebe; (c) Anhebung dersel-
ben Grenze bei der Investitionsförderung für Investitionen
von Wiedereinrichtern; (d) Ausnahme der LPG-Nachfolge-
betriebe von der Gewerbesteuer; (e) Anhebung des betrieb-
lichen Maximal-Förderungsbetrages bei Investitionen zur
Verbesserung der Marktstruktur; (f) Abschaffung des be-
trieblichen Maximal-Förderungsbetrages bei der Aus-
gleichszulage. Parallel dazu kam es in der Agrarmarktpoli-
tik zur Abschaffung der tierzahlbezogenen Höchstförderung
je Betrieb bei der Bullen-, Mutterkuh- und Mutter-
schafprämie. Schließlich wurden anstelle des „soziostruktu-
rellen Einkommensausgleichs” in Ostdeutschland die „An-

passungshilfen” eingeführt, bei denen es keinen betriebli-
chen Maximal-Förderungsbetrag gab und deren Gewährung
nicht an die Einhaltung einer bestimmten Viehbestands-
obergrenze oder eine bestimmte Rechtsform geknüpft war
(AHRENS und LIPPERT, 1994b).

Auf einer zweiten Stufe wurden diese Änderungen auch
auf die alten Bundesländer übertragen oder aber neue Re-
gelungen für die gesamte Bundesrepublik eingeführt.

So trat an die Stelle des Leitbilds der „bäuerlichen Land-
wirtschaft” nach und nach dasjenige der „wettbewerbsfähi-
gen Landwirtschaft”. Bereits Minister Kiechle trug bei den
Diskussionen über die Reform der EU-Agrarpolitik den In-
teressen der Großbetriebe der neuen Bundesländer Rech-
nung, z.B. durch Ablehnung der Festsetzung betrieblicher
Obergrenzen für die Flächen- und die Stilllegungsprämien
(BML, 1991, 1992b, 1992a, 1993).

An dieser Stelle seien die obigen Überlegungen bezüglich
des Konflikts zwischen Preissenkung und Mengenbegren-
zung noch einmal aufgegriffen. Da in den neuen Bundes-
ländern beträchtliche Flächen mit hoher Ertragskraft sowie
große Betriebe vorhanden sind, kann davon ausgegangen
werden, dass dort in vielen Fällen zu geringeren Kosten
gewirtschaftet werden kann als in den alten Bundesländern
(ISERMEYER, 1995, S. 4 f.). Langfristig könnte es deshalb
eher im Interesse der Landwirtschaft der neuen Bundeslän-
der liegen, mengenbeschränkende Maßnahmen abzubauen,
wenn auch unter einer entsprechenden Reduzierung von
Marktordnungspreisen und/oder Preisausgleichszahlungen
(SML, 1995, S. 41).

7 Neue Akzente in der französischen Agrarpolitik

Die französische Agrarpolitik erhielt nach dem Regie-
rungswechsel 1997 völlig neue Akzente. Sie ist weniger
„produktivistisch” geworden und orientiert sich stärker als
bisher an den sozialen Verhältnissen eines Betriebes sowie
seinen gesellschaftlichen Leistungen („positiven externen
Effekten” der Landbewirtschaftung), mit der Folge einer
gewissen Abkoppelung der Transferzahlungen von der Pro-
duktion. Zentrales Instrument des neuen loi d‘orientation
vom Juli 1999 sind die contrats territoriaux d’exploitation
(CTEs), mit deren Hilfe landwirtschaftliche Betriebe in ih-
rer Existenz gesichert und vor allem für folgende gesell-
schaftliche Leistungen honoriert werden sollen: (i) Siche-
rung und Schaffung von Arbeitsplätzen in ländlichen Räu-
men; (ii) Schutz der Umweltressourcen und Durchführung
von Landschaftspflegeaktivitäten; (iii) Beitrag zur Ent-
wicklung ländlicher Räume. Mit Hilfe derart ausgerichteter
Transferzahlungen soll eine neue gesellschaftliche Legiti-
mation der Agrarstützung gefunden werden. Die Umorien-
tierung der französischen Agrarpolitik ist – um es milde
auszudrücken – im Land selbst nicht unumstritten (AgE
1/1998-14/2000).

8 Die französischen und deutschen Positionen bei der
Entwicklung der Agenda 2000

Es liegt auf der Hand, dass sich die oben beschriebenen ag-
rarpolitischen Konzepte Frankreichs und der Bundesrepu-
blik auch in den Diskussionen und Verhandlungen zur
Agenda 2000 niederschlagen mussten.
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Einen vereinfachten Überblick über die agrarpolitischen
Positionen der beiden Länder zu wichtigen Aspekten der
Diskussion zur Agenda 2000 gibt die Tabelle. Zu erkennen
ist:

1. Frankreich sprach sich – wie in der Vergangenheit – für
Preissenkungen und eine Lockerung der Mengenbegren-
zungen aus. Letzteres trifft vor allem für die konjunktu-
relle Flächenstillegung zu (Reduzierung des Standardsat-
zes auf Null %). Überraschenderweise plädierte es jedoch
gegen eine Lockerung des Milchquotensystems, was sich
vermutlich – ähnlich wie in Deutschland – mit dem
Wunsch einer Aufrechterhaltung der Milchviehhaltung in
peripheren ertragsschwachen Gebieten erklärt. Gleichzei-
tig wurde durch Ablehnung des Vorschlags einer natio-
nalen Kofinanzierung der Agrarpolitik („Renationalisie-
rung der Agrarpolitik”) weiterhin das Prinzip der „ge-
meinsamen finanziellen Solidarität” eingefordert. Zur
Realisierung von Kosteneinsparungen im EU-Haushalt
schlug Frankreich vor, durch Prämienanhebungen ledig-
lich einen teilweisen Einkommensausgleich zu gewähren
bzw. eine Degression der Direktzahlungen im Zeitablauf
vorzusehen. Dabei hätte man sich vermutlich auch eine
Degression der Flächenprämien nach der Betriebsgröße
und die Beibehaltung der 90-Tier-Grenze bei der Bullen-
prämie vorstellen können. Völlig neu war das Eintreten
Frankreichs für die Einführung einer fakultativen natio-
nalen Modulation der Direktzahlungen. Hierin kommt der
neue Akzent der französischen Agrarpolitik deutlich zum
Ausdruck. Eine solche Modulation ermöglicht es, im
Rahmen der CTEs Direktzahlungen nach den oben ge-
nannten sozialen Kriterien und gesellschaftlichen Leis-
tungen umzuverteilen.

Tabelle: Agrarpolitische Positionen Frankreichs und
Deutschlands bei der Entwicklung der Agenda
2000 – vereinfachte Darstellung

Politikelement Frank- Deutsch-
 reich land

1. Preissenkung ( + ) (a) ( " )
2. Abbau der konjunkturellen Flächenstillegung ( + ) ( " )
3. Lockerung des Milchquotensystems (b) ( " ) ( " )
4. nationale Kofinanzierung der Agrarpolitik ( " ) ( + )
5. lediglich teilweiser Einkommensausgleich (c) ( + ) ( " )
6. Degression der Direktzahlungen über die Zeit ( + ) ( " )
7. Degression der Flächenprämien nach Betriebsgröße ( " )
8. Abschaffung der 90-Tier-Grenze (Bullenprämie) ( + )
9. nationale Modulation der Direktzahlungen ( + )
Legende: ( + ) = Präferenz für das Politikelement; ( " ) = Präferenz gegen das Politik-
element. – (a): Insbesondere bei Getreide. – (b): Aufstockung der Quoten, Preis-
senkung. – (c): Nur partielle Kompensation von Preissenkungen durch Prämienerhö-
hungen.

Quelle: Eigene Darstellung (auf der Grundlage von AgE, 1/1998-13/1999).

2. Die Bundesrepublik dagegen plädierte – wie in der Ver-
gangenheit – für Mengenbegrenzungen anstelle von
Preissenkungen. Hierbei dürfte auch die Tatsache eine
Rolle gespielt haben, dass Preissenkungen, ganz oder teil-
weise durch Prämienerhöhungen ausgeglichen, zu einer
erhöhten Belastung des EU-Haushalts und vermutlich zu
einer Verschärfung der deutschen Nettozahler-Position
geführt hätten. Um die zu erwartende deutsche Mehrbe-
lastung aus dem EU-Haushalt zu reduzieren, plädierte die
Bundesrepublik für eine nationale Kofinanzierung der

Agrarpolitik. Gleichzeitig sprach sie sich für einen voll-
ständigen Ausgleich jeglicher Preissenkungen durch Prä-
mienerhöhungen aus und lehnte auch den französischen
Vorschlag einer zeitlichen Degression der Direktzahlun-
gen ab. Die „neue” deutsche Agrarpolitik manifestierte
sich in der Ablehnung einer nach der Betriebsgröße de-
gressiven Staffelung der Flächenprämien und in der For-
derung nach Abschaffung der 90-Tier-Grenze bei der
Bullenprämie (bzw. der Aufrechterhaltung der entspre-
chenden Ausnahmeregelung für die neuen Bundesländer).
An der Einführung einer nationalen Modulation der Di-
rektzahlungen war die Bundesrepublik im Sinne ihrer
neuen Leistungsorientierung (insbesondere im Sinne der
Vermeidung einer Diskriminierung der großbetrieblichen
Landwirtschaft der neuen Bundesländer) nicht sonderlich
interessiert, zumindest nicht an der Einführung einer ob-
ligatorischen Modulation.

9 Konvergenz der beiden agrarpolitischen Leitbilder?

Wie gezeigt wurde, ist die deutsche Agrarpolitik seit der
Wiedervereinigung etwas „effizienzorientierter”, die fran-
zösische Agrarpolitik dagegen etwas „verteilungsorientier-
ter” geworden. Mit anderen Worten: Die deutsche Agrar-
politik hat „französische” Akzente, die französische Agrar-
politik „deutsche” Elemente erhalten. Es ist somit zu einer
partiellen Konvergenz der beiden Leitbilder gekommen. Ob
sich diese Entwicklung fortsetzt, hängt u.a. davon ab, wel-
chen Einfluss die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen
in Frankreich und Deutschland bei den Auseinandersetzun-
gen um die Weiterentwicklung der Agrarpolitik haben wer-
den.
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Strategien der deutschen und französischen
Ernährungsindustrie und deren Auswirkungen
auf die Wettbewerbsposition
HANNES WEINDLMAIER und JEAN-LOUIS FLORIOT

Strategies of the German and French food industry and
consequences for the competitiveness

Based on an analysis of selected determinants for the competitive-
ness and of strategies of the food industries the contribution illus-
trates similarities and major differences between the food industries
of these two countries. It is shown that in both countries measures
are necessary to further improve competitiveness. Important strate-
gic means are the continuation of structural change, the strength-
ening of the position of co-operatives, a consequent orientation to-
wards market developments and a stronger internationalisation.

Key words: Food industry; food-retail trade; competitiveness; com-
petitive strategies; internationalisation

Zusammenfassung

Im Beitrag wird anhand ausgewählter Einflussfaktoren auf die Wett-
bewerbsfähigkeit und wichtiger Strategien der Ernährungsindustrie
deutlich gemacht, dass die Ernährungsindustrie beider Länder zwar
viele Gemeinsamkeiten aufweist, dass jedoch durchaus auch signi-
fikante  Unterschiede vorliegen. Es wird gezeigt, dass in beiden
Ländern Handlungsbedarf zur weiteren Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit besteht. Als wichtige Ansatzpunkte werden ein wei-
terer Strukturwandel, die Stärkung des genossenschaftlichen Sek-
tors, eine konsequentere Orientierung an den Absatzmärkten und
eine verstärkte Internationalisierung identifiziert.

Schlüsselwörter: Ernährungsindustrie; Lebensmittelhandel; Wett-
bewerbsfähigkeit; Wettbewerbsstrategien; Internationalisierung

1 Einleitung

Trotz der Nachbarschaft und einer langen gemeinsamen
Tradition als Mitglieder der EU weisen die Rahmenbedin-
gungen der Ernährungsindustrie Deutschlands und Frank-
reichs, die Strukturen und die eingesetzten Strategien zwar
viele Gemeinsamkeiten auf, es gibt aber auch entschei-
dende Unterschiede. Sowohl in Deutschland als auch in
Frankreich ist die Ernährungsindustrie mit einem Umsatz

von 116 Mrd. bzw. 112 Mrd. € im Jahr 1999 einer der
wichtigsten Industriezweige. Bezogen auf die Bevölkerung
erwirtschaftet die französische Ernährungsindustrie mit
1 867 €/Einwohner einen höheren Pro-Kopf-Umsatz als die
deutsche mit 1 418 €/Einwohner. Dies weist auf die stär-
kere Exportorientierung der französischen Ernährungs-
industrie hin, während sich die deutschen Unternehmen
stärker auf ihren großen heimischen Markt konzentrieren.

Die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Ernäh-
rungsindustrie wird von einer Vielzahl von Einflussfaktoren
bestimmt. In Abhängigkeit vom jeweiligen Ausgangspunkt
der Analyse werden in der Literatur zahlreiche Strategien
unterschieden, mit denen die Ernährungsindustrie versucht,
ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern
(WEINDLMAIER, 2000a; ZACHARIASSE, 2000; TRAILL et al.,
1998). Im folgenden werden ausgewählte und nach Auffas-
sung der Autoren für die Wettbewerbsposition der Ernäh-
rungsindustrie der beiden Länder besonders wichtige Ein-
flussfaktoren und Strategien einer Analyse unterzogen.

2 Ausgewählte Merkmale, Rahmenbedingungen und
Strategien der Ernährungsindustrie in Deutschland

2.1 Wettbewerbsfähigkeit der Rohstoffproduktion

Der hohe Stellenwert der Rohstoffproduktion für die Wett-
bewerbsfähigkeit der Ernährungsindustrie hat mehrere
Gründe. Zum einen ist dieser bedingt durch den hohen An-
teil der Rohstoffkosten an den Gesamtkosten der Ernäh-
rungsindustrie: Je nach Branche sind etwa 60-70 % der
Kosten Rohstoffkosten. Zum anderen hat die Qualität der
Rohstoffe und die Einheitlichkeit der Rohstoffqualität eine
essenzielle Bedeutung für die Qualität der hergestellten
Produkte (BLANCHET et al., 1999).

Verschiedene Studien zeigen, dass aufgrund der insge-
samt ungünstigen Betriebsgrößenstruktur bei der Produk-
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